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(54) Schlingschloss mit Fixierungselement

(57) Tragmittelendverbindung zur Befestigung eines
Tragmittels 2 einer Aufzugsanlage, mit einem Gehäuse
1, das zwei Seitenwände 11, 12 umfasst, mit mindestens
zwei im Wesentlichen zylinderförmigen Umschlingungs-
elementen 3, 4 zur Befestigung des Tragmittels 2, wobei
die Umschlingungselemente sich jeweils zwischen den
zwei Seitenwänden 11, 12 erstrecken und wobei das
zweite Umschlingungselement 4 als in das Gehäuse ein-

führbarer beweglicher Bolzen ausgebildet ist, mit einem
am Gehäuse anbringbarem Fixierungselement 5 zur Fi-
xierung des zweiten Umschlingungselements 4 in des-
sen Position im Gehäuse 1, wobei dass das Fixierungs-
element 5 derart ausgebildet ist, dass es in mindestens
eine zwischen den Seitenwänden 11,12 des Gehäuses
1 zu liegen kommende Vertiefung 41 des zweiten Um-
schlingungselements 4 eingreift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tragmittelendverbin-
dung zur Befestigung eines Tragmittels einer Aufzugs-
anlage sowie eine Aufzugsanlage, bei der die Tragmittel
über eine Tragmittelendverbindung befestigt sind.
[0002] Die Tragmittel für eine Aufzugskabine müssen
im Aufzugsschacht sicher befestigt werden, um die auf-
tretenden Kräfte auf eine Tragstruktur, welche im Auf-
zugsschacht angeordnet ist, zu übertragen. Die Tragmit-
tel, beispielsweise Seile oder auch Riemen werden bei
der Montage mit ihren Endstücken in den Tragmittelend-
verbinder befestigt. In der Regel wird hierzu eine Schlau-
fe in das Seil, bzw. den Riemen gelegt und das Tragmittel
wird im Tragmittelendverbinder eingeklemmt, beispiels-
weise durch einen Keil, der einen Anpressdruck auf das
Seil oder den Riemen ausübt, so dass dieses/dieser ge-
gen das Gehäuse des Tragmittelendverbinders gepresst
wird und nicht ausrauschen kann.
[0003] Alternativ ist bekannt, eine Schlaufe eines
Tragmittelendstücks derart um zwei Umschlingungsele-
mente zu legen, dass zwischen den gegenläufigen Be-
reichen der Schlaufe ein derart hoher Reibwert besteht,
dass das Tragmittel sich selbst zwischen den zwei Um-
schlingungselementen festklemmt. Zusätzlich zur Um-
schlingung kann auch hier noch einen Anpressdruck ei-
nes Gehäuseteils auf das Tragmittel ausgeübt werden.
[0004] Ein Tragmittelendverbinder, bei dem das Trag-
mittel um zwei Umschlingungselemente geschlungen
wird, ist beispielsweise aus der WO 2008/148768 be-
kannt. Hierbei ist ein Umschlingungselement im Gehäu-
se fixiert und das zweite Umschlingungselement kann
durch eine Öffnung im Gehäuse in die Schlaufe einge-
führt werden. Das zweite Umschlingungselement be-
steht hierbei aus einer Hülse und einen in die Hülse ein-
zuführenden Bolzen, wobei der Bolzen mittels eines
durch eine Feder gespannten Mechanismus in der Hülse
fixiert wird.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Tragmittelendverbindung anzugeben,
bei der das Fixieren des zweiten Umschlingungsele-
ments verbessert wird.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Tragmit-
telendverbindung zur Befestigung eines Tragmittels ei-
ner Aufzugsanlage, mit einem Gehäuse, das zwei Sei-
tenwände umfasst, mit mindestens zwei im Wesentli-
chen zylinderförmigen Umschlingungselementen zur
Befestigung des Tragmittels, wobei die Umschlingungs-
elemente sich jeweils zwischen den zwei Seitenwänden
erstrecken und wobei das zweite Umschlingungsele-
ment als in das Gehäuse einführbarer beweglicher Bol-
zen ausgebildet ist, mit einem am Gehäuse anbringba-
rem Fixierungselement zur Fixierung des zweiten Um-
schlingungselements in dessen Position im Gehäuse da-
durch gekennzeichnet, dass das Fixierungselement der-
art ausgebildet ist, dass es in mindestens eine zwischen
den Seitenwänden des Gehäuses zu liegen kommende
Vertiefung des zweiten Umschlingungselements ein-

greift.
[0007] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die Fixierung eines in das Gehäuse eingeführten
Bolzens, welcher das zweite Umschlingungselement
darstellt, besonders einfach erfolgen kann, wenn dieser
Bolzen eine Vertiefung aufweist, in die ein Fixierungs-
element, welches an dem Gehäuse angebracht werden
kann, eingreift. Der Bolzen kann dann gegen das Fixie-
rungselement und somit auch gegen das Gehäuse nicht
mehr verschoben werden. Dadurch ist der Bolzen in sei-
ner Lage im Gehäuse fixiert. Die Vertiefung kann hierbei
in Längs- oder in Querrichtung des Bolzens verlaufen.
Wichtig für die Funktion ist, dass das Fixierungselement
in seiner Position im Verhältnis zum Gehäuse stabil
bleibt.
[0008] Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass
das Fixierungselement derart ausgebildet ist, dass es
am Gehäuse, insbesondere an einem unteren Joch des
Gehäuses fest verbindbar ist. Jegliche Kraft, die durch
Verschieben des Bolzens gegen das Fixierungselement
entsteht, kann dadurch auf das Gehäuse übertragen wer-
den. Durch seine Befestigung am Gehäuse ist das Fixie-
rungselement gegen vom Bolzen übertragene Kräfte ab-
gesichert und kann damit die Lage des Bolzens im Ge-
häuse sichern.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Fixierungs-
element eine sich im Wesentlichen parallel zu einer Sei-
tenwand des Gehäuses in das Gehäuse hinein erstrek-
kende Fläche aufweist, wobei die Fläche eine zur Quer-
schnittsform des zweiten Umschlingungselements kom-
plementäre Einbuchtung aufweist, und wobei die Ein-
buchtung derart dimensioniert ist, dass sie das zweite
Umschlingungselement nur an seiner mindestens einen
Vertiefung aufnehmen kann. Dies hat den Vorteil, dass
die Vertiefung des Bolzens nicht punktförmig sein muss,
sondern sich über eine längere Strecke erstrecken kann.
Die Einbuchtung und die mit ihr korrespondierende Ver-
tiefung des Bolzens bzw. des Umschlingungselements
weisen somit einen grösseren Bereich auf, über den hin-
weg sie ineinander greifen. Hierdurch wird eine höhere
Sicherheit bei der Fixierung des Bolzens erreicht, da die
Wahrscheinlichkeit, dass das Fixierungselement aus der
Vertiefung des Bolzens herausrutscht, minimiert wird.
[0010] Zudem ist es vorteilhaft, dass der Bolzen nur
an der Stelle mit seiner Vertiefung von dem Fixierungs-
element aufgenommen werden kann, so dass bei der
Montage sichergestellt wird, dass das Fixierungselement
bzw. der Bolzen im Verhältnis zur Position des Fixie-
rungselements optimal sitzt. Wird das Fixierungselement
derart am Gehäuse befestigt, dass die Fläche mit ihrer
Einbuchtung nicht direkt in die Vertiefung des Bolzens
eingreift, so kann der Bolzen in der Einbuchtung gar nicht
aufgenommen werden und das Fixierungselement kann
mit seiner Fläche nicht tief genug ins Gehäuse eindrin-
gen, so dass einem Monteur sofort auffällt, dass das Fi-
xierungselement nicht richtig positioniert sein kann. Nur
wenn die Einbuchtung den Bolzen in sich aufnimmt, ist
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das Fixierungselement korrekt am Gehäuse angebracht
und steht nicht über die Seitenwände des Gehäuses hin-
aus.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass die sich in das
Gehäuse hinein erstreckende Fläche des Fixierungsele-
ments derart dimensioniert ist, dass die Flanken der Ein-
buchtung sich über den Mittelpunkt des Querschnitts des
zweiten Umschlingungselements hinaus erstrecken.
Hierdurch ist gewährleistet, dass auch wenn das Fixie-
rungselement nicht ganz optimal am Gehäuse ange-
bracht ist, die Flanken noch in die Vertiefung auf dem
Bolzen eingreifen und diesen somit vor einer Lateralver-
schiebung schützen. Auch in diesem Fall kann also der
Bolzen nicht aus dem Gehäuse gleiten, was dazu führen
würde, dass das um ihn geschlungene Auge des Trag-
mittels nicht mehr gesichert wäre und das Tragmittel aus
der Tragmittelendverbindung ausrauschen würde.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass die zwischen
dem unteren Joch des Gehäuses und dem zweiten Um-
schlingungselement angeordnete Flanke des Fixie-
rungselements derart dimensioniert ist, dass sie den
Platz zwischen Joch und Umschlingungselement im We-
sentlichen ausfüllt. Dies hat den Vorteil, dass selbst wenn
das Fixierungselement gelöst wird und die Fläche mit der
Einbuchtung den Bolzen nicht mehr ganz in sich auf-
nimmt, weil sie schräg vom Bolzen weggezogen wird,
immer noch die Flanke des Fixierungselements in die
Vertiefung eingreift. Ein Lösen des Fixierungselement
und ein Wegziehen oder Wegheben schräg nach unten
führt immer noch nicht dazu, dass der Bolzen eine Seit-
wärtsbewegung ausführen kann. Somit ist der Bolzen
auch gesichert, wenn das Fixierungselement sich ein we-
nig gelöst hat und nicht mehr 100-prozentig fest mit dem
Gehäuse verbunden ist. Lediglich wenn das Fixierungs-
element ganz vom Gehäuse abgetrennt ist, bsp. durch
einen Monteur, der es abgeschraubt hat, ist der Bolzen
frei und kann aus dem Gehäuse genommen werden.
[0013] Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein zu einer
Schlaufe gelegtes Tragmittelendstück derart in dem Ge-
häuse anordbar ist, dass die zwei gegenläufigen Berei-
che der Schlaufe das erste Umschlingungselement um-
schlingen und dass das zweite Umschlingungselement
durch das Auge der Schlaufe steckbar ist. Dies ist für
den Monteur vor Ort besonders vorteilhaft, da er lediglich
eine einfache Schlaufe in das Tragmittel legen muss.
Diese wird in das Gehäuse und um das erste Umschlin-
gungselement herumgeführt und bildet dann automa-
tisch ein Auge, in das auf einfache Weise der Bolzen
bzw. das zweite Umschlingungselement gesteckt wer-
den kann. In Zusammenhang mit dem Fixierungsele-
ment, welches dann über den Bolzen gelegt, bzw. ge-
stülpt werden kann und anschliessend befestigt, ist somit
eine besonders einfache Montage der Tragmittelendver-
bindung bzw. des Tragmittels in der Tragmittelendver-
bindung und eine einfache Fixierung des Tragmittels in

der Tragmittelendverbindung möglich.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Figuren näher beschrieben und erläutert.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1 eine Tragmittelendverbindung mit Trag-
mittel, in die das zweite Umschlingungs-
element eingeführt wird;

Fig. 2 eine Tragmittelendverbindung und das Fi-
xierungselement;

Fig. 3 eine Tragmittelendverbindung mit dem
einführbaren Umschlingungselement;

Fig. 4 das Fixierungselement;

Fig. 5, 6, 7 das Einlegen eines Tragmittels in den
Tragmittelendverbinder.

[0016] Fig. 1 zeigt beispielhaft eine Tragmittelendver-
bindung 6, die zur Aufnahme eines Tragmittels 2 vorge-
sehen ist, und in der das Tragmittel 2 so befestigt wird,
dass es durch die Tragmittelendverbindung 6 festgehal-
ten wird. Die Tragmittelendverbindung 6 weist dabei ein
Gehäuse 1 auf, welches zwei Seitenwände 11, 12 hat.
An der Vorderseite ist das Gehäuse im Wesentlichen of-
fen. Das Tragmittel 2 wird in dem Gehäuse 1 so ange-
ordnet, dass ein bewegliches und in das Gehäuse ein-
führbares Umschlingungselement 4 in dem Auge einer
Schlaufe des Tragmittels zu liegen kommt. Das Um-
schlingungselement weist eine Vertiefung 41 auf. Diese
Vertiefung dient zur Fixierung des Umschlingungsele-
ments 4 durch ein Fixierungselement 5, wie es in Figur
2 und 4 dargestellt ist.
[0017] In Figur 2 ist eine Tragmittelendverbindung dar-
gestellt, in die das Umschlingungselement 4 nunmehr
eingeführt ist, und von einem Auge des Tragmittels um-
schlungen wird. Das Tragmittel 2 wird nun durch die Reib-
kraft zwischen den Oberflächen des Tragmittels in dem
Tragmittelendverbinder gehalten. Das Umschlingungs-
element 4 ist einführbar durch eine Öffnung 14 durch
eine Seitenwand 11, 12 des Gehäuses 1. Damit das Um-
schlingungselement nun in seiner Lage im Gehäuse fi-
xiert werden kann und nicht seitlich verrutscht bzw. aus
dem Gehäuse herausrutscht, wird das Fixierungsele-
ment 5 an dem unteren Joch 13 des Gehäuses befestigt.
Das Fixierungselement kann auch an anderen Stellen
des Gehäuses befestigt werden, beispielsweise an der
Seitenwand 11 oder 12 des Gehäuses. Eine Befestigung
am unteren Joch 13 ist besonders einfach zu realisieren,
da eine Fläche des Fixierungselements mit einer Boh-
rung mittels einer Schraube 55 in dem Joch ange-
schraubt werden kann.
[0018] Unter das Fixierungselement bzw. zwischen Fi-
xierungselement und Tragmittel 2 kann hierbei noch eine
Rolle bzw. ein stiftförmiges Element 56 angebracht wer-
den. Das stiftförmige Element 56 kann aus Metall oder
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aus einem anderen, nicht brennbaren, insbesondere
nicht elektrisch leitendem Material sein. Es wird beim
Festschrauben des Fixierungselements 5 quasi zwi-
schen Fixierungselement und Tragmittel eingeklemmt
und übt somit auf das Ende des Tragmittels einen Druck
aus. Dieser dient zur zusätzlichen Sicherung des Trag-
mittels 2 im Gehäuse. Insbesondere im Brandfall, wenn
ein Elastomer, welches im Tragmittel 2 angeordnete me-
tallene, lasttragende Zugträger umgibt, wegschmilzt,
wird nicht mehr genug Druck auf die Zugträger ausgeübt
und die Reibkraft des Tragmittels reicht auch nicht mehr
aus, um es im Tragmittelendverbinder zu halten. In die-
sem Fall wird die Rolle, die nicht brennbar ist, in den
Spalt 15 zwischen dem ersten Joch 13 und dem zweiten
Joch17 hineingezogen (Fig. 5). Die Zugträger erfahren
somit einen Druck und werden am Gehäuse festge-
klemmt durch die Rolle bzw. den Stift. Dies wird noch
dadurch verstärkt, dass sich der Spalt 15 zwischen dem
ersten Joch 13 und dem zweiten Joch 17 in Richtung
Gehäuseinneres verengt. Wenn es brennt, und somit ein
Ausrutschen des Tragmittels 2 erfolgt, ziehen die nicht
brennbaren metallischen oder nicht metallischen Zugträ-
ger die Rolle in den sich verengenden Schlitz hinein und
die Rolle 56 sorgt dann für ein Festklemmen und einen
sicheren Halt der metallischen oder nichtmetallischen
Zugträger. Dies verhindert insgesamt ein Ausrauschen
des Tragmittels. Besonders von Vorteil ist es, wenn der
Stift bzw. die Rolle aus nicht elektrisch leitendem Material
ausgebildet ist. Falls der Zustand der Zugträger mittels
elektrischer Durchgängigkeit überwacht wird, muss ver-
hindert werden dass durch die Pressung der Rolle auf
die Litzen eine elektrische Verbindung über das stiftför-
mige Element zustande kommt.
[0019] Figur 3 zeigt eine Tragmittelendverbindung 6 in
einem Zustand, in dem kein Tragmittel eingeführt ist. Die
Tragmittelendverbindung verfügt über ein Gehäuse 1 mit
zwei Seitenwänden 11,12, wobei zwischen den Seiten-
wänden ein erstes Umschlingungselement 3 angebracht
ist. Das zweite Umschlingungselement 4 kann durch eine
Öffnung 14 in der Seitenwand 11 bzw. 12 in das Gehäuse
1 eingeführt werden. Dies erfolgt in der Regel, nachdem
man ein Tragmittel bereits in das Gehäuse eingeschlauft
hat und dann das zweite Umschlingungselement 4 bzw.
den Bolzen in das Auge des Tragmittels einführt. Um
Anzuzeigen, wie das Tragmittel in dem Tragmittelend-
verbinder angeordnet werden soll, ist auf der Seitenflä-
che 11 eine Skizze der Anordnung abgebildet. Wird das
zweite Umschlingungselement 4 nunmehr in den End-
verbinder 6 eingeführt, so kommt die Vertiefung 41 des
zweiten Umschlingungselements innerhalb des Gehäu-
ses, also zwischen den zwei Seitenwänden 11 und 12
zu liegen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Vertiefung
zwar innerhalb des Gehäuses aber relativ weit am Rand,
also nahe einer der beiden Seitenwänden liegt.
[0020] Figur 4 zeigt das Fixierungselement 5, welches
zur Fixierung des in Figur 3 und 1 dargestellten zweiten
Umschlingungselements 4 dient. In die Vertiefung 41 des
Umschlingungselements 4 greift die Einbuchtung 52 des

Fixierungselements ein. Das Fixierungselement ist am
Gehäuse 1 befestigbar. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform ist hierzu ein flächiges Element 57 vorgeschla-
gen, welches eine Bohrung aufweist, durch die es mittels
einer Schraube 55 am unteren Joch 13 des Gehäuses 1
des Tragmittelendverbinders 6 befestigt werden kann.
Die Befestigung am Gehäuse kann jedoch auch auf an-
dere Weise erfolgen. Das Fixierungselement 5 weist eine
Fläche 51 auf, die sich im montierten Zustand parallel zu
einer Seitenwand 11, 12 des Gehäuses erstreckt. Die
dargestellte Ausführungsform ist lediglich ein Beispiel.
Die Fläche kann sich an beiden Seiten des Gehäuses
jeweils erstrecken. In diesem Fall würde das Fixierungs-
element 5 zwei parallele Flächen aufweisen, die sich ent-
lang der Seitenflächen des Gehäuses erstrecken. Jede
der beiden Flächen würde dann in eine von zwei Vertie-
fungen des Bolzens eingreifen bzw. den Bolzen an einer
von zwei Vertiefungen aufnehmen. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel weist die Fläche 51 eine Einbuch-
tung 52 auf. Die Einbuchtung ist zur Aufnahme des Um-
schlingungselements 4 vorgesehen. Hierbei ist die Ein-
buchtung 52 so dimensioniert, dass das Umschlingungs-
element 4 in sie nur aufgenommen werden kann, wenn
die Wände der Einbuchtung in die Vertiefung 41 des Um-
schlingungselements eingreifen.
[0021] Die zwei Flanken 53, 54 der Einbuchtung sind
soweit heruntergezogen, dass sie über die Mitte des Um-
schlingungselements herausragen. Hierdurch ist ge-
währleistet, dass auch wenn das Fixierungselement 5
nicht 100-prozentig sitzt, die Fläche 51 des Fixierungs-
elements in der Lage ist, das Umschlingungselement 4
in seiner Position zu halten. Zur verbesserten Fixierung
ist die Flanke 53 in ihrer Breite so gewählt, dass bei Ein-
führen des Fixierungselements 5 in das Gehäuse 1 für
die Flanke 53 gerade so viel Platz zwischen dem Joch
und dem mit dem Tragmittel 2 umschlungenen Bolzen
bzw. Umschlingungselement 4 besteht, dass das Fixie-
rungselement dort platziert werden kann. Eine Rotations-
bewegung des gesamten Fixierungselements, wenn bei-
spielsweise die Fläche 57 nicht mehr ganz fest mit dem
Joch 13 verschraubt ist, kann somit nicht gleich zu einer
Lösung des Bolzens 4 führen. Die Flanke würde in dem
Fall, dass das Fixierungselement 5 sich ein wenig löst
und wackelt, trotzdem noch nah genug am Bolzen sein
und bei Verdrehen sogar noch in die Vertiefung 41 ein-
greifen. Insbesondere im Zusammenhang mit einer ring-
förmigen Vertiefung im Bolzen ist gewährleistet, dass die
Flanke immer eingreift. Eine derartige ringförmige Ver-
tiefung im Bolzen, also eine umlaufende Nut hat weiterhin
den Vorteil, dass der Bolzen nur in Bezug auf die seitliche
Ausrichtung hin justiert werden muss. Ein Drehen des
Bolzens im Gehäuse, um ihn in eine Position zu bringen,
in der das Fixierungselement eingreifen kann ist nicht
notwendig.
[0022] Um dem Monteur zu signalisieren, dass die klei-
ne Rolle bzw. der Stift 56, welcher ein Ausrauschen des
Tragmittels auch im Brandfall verhindern kann, zwischen
das Fixierungselement 5 und das Tragmittel 2 positioniert

5 6 



EP 2 332 874 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

werden soll, ist dies auf dem Fixierungselement grafisch
dargestellt. Die spezielle Ausbildung des Fixierungsele-
ments 5, wie sie in Figur 4 dargestellt ist, ist lediglich ein
Beispiel. Das Fixierungselement kann an beliebigen
Stellen des Gehäuses befestigbar sein. Relevant ist,
dass es im befestigten Zustand in eine Vertiefung des
Bolzens 4 eingreift und diesen somit vor einer Lateral-
bewegung schützt. Hierzu ist auch eine Fixierung an den
Seitenwänden denkbar oder ein Fixierungselement mit
einer ganz anderen Form und zwei Flächen, die jeweils
zu einer Seitenwand des Gehäuses verlaufen und dort
in die Tiefe eindringen und das Umschlingungselement
in seiner Position halten. Die Einbuchtung 52 muss auch
nicht rund sein, wie dargestellt, sie passt sich der Form
des Bolzens an und wenn der Bolzen eine andere Form
aufweist, so würde die Einbuchtung 52 eine entsprechen-
de komplementäre Form aufweisen. Das Fixierungsele-
ment könnte natürlich ebenso ein einfaches in die Tiefe
ragendes Element sein, ohne Einbuchtung, welches in
eine Vertiefung des Bolzens 4 eingreift.
[0023] Figuren 5, 6 und 7 zeigen das Einlegen des
Tragmittels 2 in eine Tragmittelendverbindung 6. Hierbei
wird das Tragmittel 2 zu einer Schlaufe 20 gelegt. Dies
geschieht dadurch, dass das Ende des Tragmittels von
einem Monteur durch die am Gehäuse vorgesehene Öff-
nung 16 geführt wird. Dann wird das Tragmittel 2 in Rich-
tung Gehäuse umgebogen und durch die zweite Öffnung
15, welche sich ebenfalls am unteren Ende des Gehäu-
ses zwischen dem Joch 13 und dem Joch 17 befindet,
wieder aus dem Gehäuse herausgeführt. Anschliessend
kann das Tragmittel bzw. die Schlaufe 20 über das erste
Umschlingungselement 4 gelegt werden. Dies ist in Figur
6 dargestellt. Um das Umschlingungselement 4 legen
sich somit zwei gegenläufige Bereiche des Tragmittels.
Das Ende der Schlaufe des Tragmittels bildet dann ein
Auge 23. In das Auge 23 kann der Bolzen 3 bzw. das
zweite Umschlingungselement eingeführt werden. An-
schliessend wird das in Figur 4 beschriebene Fixierungs-
element 5 an dem unteren Joch 13 befestigt und seine
Fläche 51 greift in die Vertiefung des Bolzens ein. Das
Tragmittel 2 braucht dann nur noch an der dem Ende
entfernten Seite durch Zug auf Spannung gebracht zu
werden. Das Tragmittel kann hierbei ein flacher Riemen
sein, der Riemen kann auch eine Oberflächenstruktur
aufweisen, wie sie beispielsweise in Figuren 1 und 2 dar-
gestellt ist. Ob die Oberflächenstrukturen des Tragmittels
hierbei aufeinander liegen oder die flachen Seiten eines
Tragriemens aufeinander liegen, ist für die Funktion der
Tragmittelendverbindung nicht relevant. Der Tragriemen
kann also selbst wenn seine Oberflächen unterschiedlich
gestaltet sind, in beiden Richtungen eingeführt werden.

Patentansprüche

1. Tragmittelendverbindung zur Befestigung eines
Tragmittels (2) einer Aufzugsanlage,
M mit einem Gehäuse (1), das zwei Seitenwände

(11, 12) umfasst,
M mit mindestens zwei im Wesentlichen zylinderför-
migen Umschlingungselementen (3, 4) zur Befesti-
gung des Tragmittels (2),
o wobei die Umschlingungselemente sich jeweils
zwischen den zwei Seitenwänden (11, 12) erstrek-
ken und
o wobei das zweite Umschlingungselement (4) als
in das Gehäuse einführbarer beweglicher Bolzen
ausgebildet ist,
M mit einem am Gehäuse anbringbarem Fixierungs-
element (5) zur Fixierung des zweiten Umschlin-
gungselements (4) in dessen Position im Gehäuse
(1),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Fixierungselement (5) derart ausgebildet
ist, dass es in mindestens eine zwischen den Sei-
tenwänden (11,12) des Gehäuses (1) zu liegen kom-
mende Vertiefung (41) des zweiten Umschlingungs-
elements (4) eingreift.

2. Tragmittelendverbindung nach Anspruch 1, wobei
das Fixierungselement (5) derart ausgebildet ist,
dass es mit dem Gehäuse (1), insbesondere an ei-
nem unteren Joch (13) des Gehäuses (1) fest ver-
bindbar ist.

3. Tragmittelendverbindung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Fixierungselement
(5) eine sich im Wesentlichen parallel zu einer Sei-
tenwand des Gehäuses (1) in das Gehäuse hinein
erstreckende Fläche (51) aufweist, wobei die Fläche
eine zur Querschnittsform des zweiten Umschlin-
gungselements (4) komplementäre Einbuchtung
(52) aufweist und wobei die Einbuchtung derart di-
mensioniert ist, dass sie das zweite Umschlingungs-
element (4) nur an seiner mindestens einen Vertie-
fung (41) aufnehmen kann.

4. Tragmittelendverbindung nach Anspruch 3, wobei
die sich in das Gehäuse (1) hinein erstreckende Flä-
che (51) des Fixierungselements derart dimensio-
niert ist, dass die Flanken (53, 54) der Einbuchtung
(52) sich über den Mittelpunkt des Querschnitts des
zweiten Umschlingungselements (4) hinaus erstrek-
ken.

5. Tragmittelendverbindung nach Anspruch 4, wobei
die zwischen dem unteren Joch (13) des Gehäuses
(1) und dem zweiten Umschlingungselement (4) an-
geordnete Flanke (53) des Fixierungselements (5)
derart dimensioniert ist, dass sie den Platz zwischen
Joch und Umschlingungselement im Wesentlichen
ausfüllt.

6. Tragmittelendverbindung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei der ein zu einer Schlaufe
(20) gelegtes Tragmittelendstück derart in dem Ge-
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häuse anordbar ist,
M dass die zwei gegenläufigen Bereiche (21, 22) der
Schlaufe das erste Umschlingungselement um-
schlingen und
M dass das zweite Umschlingungselement (4) durch
das Auge (23) der Schlaufe steckbar ist.

7. Aufzugsanlage mit einer Kabine und einem Gegen-
gewicht, wobei die Kabine und das Gegengewicht
mittels durch einen Antrieb antreibbaren Tragmitteln
(2) bewegbar sind und wobei die Tragmittel (2) über
eine Tragmittelendverbindung (6) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6 befestigt sind.
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